
 

Satzung der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund – Stand 21.10.2022                                              Seite 1 
 

 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund  
Klosterstraße 8-10 in 44135 Dortmund  
 
Satzung der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund vom 10.12.2009 
Geändert gemäß dem Beschluss vom 13.02.2016 
Geändert gemäß dem Beschluss vom 21.10.2022 
 
§ 1 Name und Sitz  
 

1. Der Verein führt den Namen „Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund“.  
Die Kurzbezeichnung lautet „AWO“.  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Dortmund. 
3. Sein Gebiet erstreckt sich auf die kommunale Gebietskörperschaft Dortmund. 

 
 § 2 Zweck  
 
1. Der Zweck des Vereins ist nach dem Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt in der jeweiligen 

Fassung die Erfüllung insbesondere folgender Aufgaben:  
 
a) vorbeugende, helfende und heilende Tätigkeit auf allen Gebieten der sozialen Arbeit, der 

Jugendhilfe und des Gesundheitswesens,  
b) Anregung und Hilfe zur Selbsthilfe,  
c) Förderung ehrenamtlicher Arbeit und bürgerschaftlichem Engagements  
d) Erprobung neuer Formen und Methoden der Sozialarbeit,  
e) Ausbildung für soziale und pflegerische Berufe,  
f) Schulung und Fortbildung zu Themen der Wohlfahrtspflege,  
g) Mitwirkung an den Aufgaben der öffentlichen Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe und in 

den entsprechenden Ausschüssen,  
h) Stellungnahmen zu Fragen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, Mitwirkung an 

Vorhaben der sozialen Gesetzgebung; enge Zusammenarbeit mit parlamentarischen 
Vertretungen sowie kommunalen Spitzenverbänden und der staatlichen Verwaltung bei der 
Planung und Durchführung sozialer Aufgaben,  

i) Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, Fachverbänden, 
und Selbsthilfe-Organisationen im In- und Ausland,  

j) Beteiligung an Aktionen internationaler Solidarität, insbesondere im Rahmen von Solidar  
k) Pflege von Verbindungen zu befreundeten Organisationen,  
l) internationale Projekte, insbesondere der Entwicklungszusammenarbeit,  
m) Katastrophenhilfe,  
n) Öffentlichkeitsarbeit,  
o) Förderung der Mitglieder und deren Aufgaben insbesondere durch Beratung, Zuwendungen 

und Darlehen, 
p) Förderung des Jugendwerkes der Arbeiterwohlfahrt  
q) Sozialpolitische Interessensvertretung  

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Satzungszwecke werden 
verwirklicht insbesondere durch Schaffung und Unterhaltung bzw. Anregung oder Förderung 
sowie Gewährung von:  
 

• Einrichtungen und Maßnahmen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich;  
• Modellmaßnahmen und Modelleinrichtungen;  
• Ausbildungsstätten, Hilfen zum Studium;  
• Kurse, Seminare, Fortbildungsstätten, Förderung der Teilnahme;  
• Mitarbeit in Ausschüssen der öffentlichen Hand sowie Stellungnahmen und Anregungen zu   
 Gesetzesänderungen.  
• Förderung wissenschaftlicher Forschung;  
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 • Beratung u. a. in Fachausschüssen;  
• Teilnahme an Konferenzen, Tagungen usw.;  
• Entwicklungshilfe;  
• Herausgabe von Publikationen, Werbe- und Informationsmaterial;  
• Förderung der Gliederungen und deren Aufgaben durch Beratung aber auch Gewährung 

von Zuwendungen und Darlehen.  
 
3. Der Unterbezirk verwirklicht seine Satzungszwecke ausschließlich im Rahmen der Vorhaltung 

und Organisation der hauptamtlichen Arbeit in der kommunalen Gebietskörperschaft Dortmund. 
Er organisiert diese in eigenständigen Betrieben. Alle ehrenamtlichen Aktivitäten werden von den 
Ortsvereinen im gemeinsamen Unterbezirk wahrgenommen. Der Unterbezirk unterstützt die 
ehrenamtliche Tätigkeit der Ortsvereine. Hierzu arbeitet der Unterbezirk planmäßig mit der A & J 
Dortmunder Service GmbH, Dortmund, zusammen. Dies wird durch Erbringung von 
infrastrukturellen Dienstleistungen aller Art, insbesondere von Gebäudereinigungsleistungen, 
durch die A & J Dortmunder Service GmbH an den Unterbezirk erreicht. Das planmäßige 
Zusammenwirken mit der A & J Dortmunder Service GmbH erfolgt, sofern diese im Übrigen die 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt (§57 Abs. 3 AO). Außerdem arbeitet der Unterbezirk 
planmäßig mit der dobeq Dortmunder Bildungs-, Entwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft 
mbH, Dortmund und der Werkstätten der Arbeiterwohlfahrt Dortmund GmbH, Dortmund planvoll 
zusammen zur Realisierung der gemeinnützigen Zwecke der Förderung der Wohlfahrtspflege 
sowie Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Zur 
Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich gemeinsam mit dem Bezirksverband anderer 
wirtschaftlicher Rechtsformen bedienen.  

5. Mittel des Unterbezirkes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten - abgesehen von etwaigen für die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben 
bestimmten Zuschüsse - keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Das gleiche gilt bei ihrem 
Ausscheiden und bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins.  

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 Mitgliedschaft im Bezirksverband 
 
Der Unterbezirk der Arbeiterwohlfahrt Dortmund ist Mitglied des AWO Bezirksverbandes Westliches 
Westfalen e. V. mit Sitz in Dortmund.  
 
§ 4 Mitgliedschaft  
 
Mitglieder des Unterbezirkes sind die Ortsvereine der Gebietskörperschaft Dortmund. Über die 
Aufnahme als Mitglied entscheidet der Unterbezirksvorstand auf schriftlichen Antrag. Die Ortsvereine 
innerhalb der städtischen Bezirksverwaltungsstellen bilden die Stadtbezirke. Ihre Aufgabenstellung 
und Organisation regeln Leitlinien, die als Anhang der Satzung beigefügt werden.  
 
§ 5 Verlust der Mitgliedschaft  
 
1. Der Ortsverein kann seinen Austritt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 

bewirken.  
2. Jeder Ortsverein kann ausgeschlossen werden, wenn er einen groben Verstoß gegen die 

Grundsätze und Richtlinien der Arbeiterwohlfahrt begangen oder durch sein Verhalten die 
Arbeiterwohlfahrt schädigt bzw. geschädigt hat. Organstellungen enden mit dem Ausschluss oder 
der Suspendierung einzelner oder aller Mitgliedschaftsrechte.  

3. Der Ausschluss und die Suspendierung sind unter entsprechender Anwendung des 
Ordnungsverfahrens der Arbeiterwohlfahrt durchzuführen. Soweit vorgesehen, wird das 
Ordnungsrecht auf die nach dem Ordnungsverfahren der Arbeiterwohlfahrt zuständigen Organe 
übertragen.  
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4. Die Zuständigkeit des Unterbezirkes zur Wahrnehmung und Organisation der hauptamtlichen 

Arbeit in den vereinbarten Grenzen bleibt davon im Rahmen des Statutes unberührt.  
 
§ 6 Beitragspflicht 
 
Die Mitglieder sind zur Zahlung von Beiträgen verpflichtet, die von der Bundeskonferenz der 
Arbeiterwohlfahrt festgesetzt werden. Beschlüsse zur Aufteilung der Beitragsanteile übergeordneter 
Gremien erkennt der Unterbezirk an. 
 
§ 7 Jugendwerk 
 
1. Für das im Unterbezirk der Arbeiterwohlfahrt bestehende Jugendwerk gilt dessen Satzung.  
2. Die Hälfte der im Unterbezirk verbleibenden Beitragsanteile der Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt, 

die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind vom Unterbezirk an das Jugendwerk 
abzuführen.  

3. Das Jugendwerk ist auf der Unterbezirkskonferenz Rede-, Stimm- und Antragsberechtigt. 
Wahrgenommen werden das Rede-, Stimm- und Antragsrecht durch das gemäß § 11 Abs. 10 für 
den Unterbezirksvorstand benannte volljährige Vorstandsmitglied des Jugendwerkes. 

 
 
§ 8 Korporative Mitglieder  
 

1. Vereinigungen mit sozialen Aufgaben, deren Tätigkeiten sich auf den Bereich der 
Gebietskörperschaft Dortmund beziehen, können korporative Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt, 
Unterbezirk Dortmund, werden.  

2. Über die Aufnahme als korporatives Mitglied entscheidet der Vorstand im Einvernehmen mit 
dem Bezirksvorstand.  

3. Korporative Mitglieder üben ihre Mitgliedsrechte durch ein beauftragtes Mitglied ihrer 
Vereinigung aus.  

4. Die Mitgliedschaft kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.  

5. Es ist eine schriftliche Korporationsvereinbarung abzuschließen. Die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages wird besonders vereinbart.  

6. Die Mitgliedschaft des korporativen Mitglieds bei einem anderen Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege ist ausgeschlossen.  

 
§ 9 Organe des Unterbezirkes 

 
Organe des Unterbezirkes sind:  

a) die Unterbezirkskonferenz 
b) der Unterbezirksvorstand 
c) der Unterbezirksausschuss  

 
§ 10 Unterbezirkskonferenz  
 

1. Die Unterbezirkskonferenz wird ausfolgenden stimmberechtigte Mitgliedern gebildet: 
a.) den Mitgliedern des Unterbezirksvorstandes 
b.) den in den Ortsvereinen gewählten Delegierten. Der Anteil ergibt sich nach einem vom 

Unterbezirksvorstand festgesetzten Delegiertenschlüssel auf der Basis der Anzahl der 
beitragszahlenden Einzel- und Familienmitgliedschaften lt. ZMAV an einem ebenfalls vom 
Unterbezirksvorstand bestimmten Stichtag.  

c.) jeweils einem Vertreter der korporativen Mitglieder.  
2. Die Unterbezirkskonferenz findet in Abständen von maximal 4 Jahren statt.  
3. Der Vorstand hat die Delegierten, Vertreter und Beauftragten mit einer Frist von drei Wochen 

unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen.  
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 4. Die Unterbezirkskonferenz nimmt die Jahresberichte des Vorstandes und der 
Geschäftsführung für den Berichtszeitraum entgegen, beschließt über die Entlastung und 
wählt den Unterbezirksvorstand, die Revisoren sowie die Delegierten zur Bezirkskonferenz. 
Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Mandatsträger der Arbeiterwohlfahrt 
müssen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sein. Die Unterbezirkskonferenz beschließt eine 
Geschäfts- und Wahlordnung. Die Wahlen finden auf der Grundlage dieser Wahlordnung statt. 
Ein hauptamtliches Beschäftigungsverhältnis in einer Gliederung der Arbeiterwohlfahrt, 
insbesondere beim Unterbezirk sowie den zu ihm gehörenden Gliederungen und 
Vorstandsfunktionen des Unterbezirks sind nicht vereinbar und führen zum Verlust der 
Wählbarkeit bzw. der Vorstandsfunktionen. Der Vorstand kann außerordentliche 
Unterbezirkskonferenzen einberufen. Er hat sie auf Verlangen von mindestens einem Drittel  
 
der Mitglieder oder des Bezirksvorstandes einzuberufen.  

5. Die Unterbezirkskonferenz wählt eine Revisionskommission bestehend aus sechs 
Mitgliedern. Die Mitglieder geben sich eine Revisionsordnung, die mit dem Bezirksverband 
verbindlich abzustimmen ist. Beschlüsse der Unterbezirkskonferenz werden mit einfacher 
Mehrheit der Anwesenden gefasst.  

6. Zu einem Beschluss über die Auflösung oder den Austritt aus dem Bezirksverband ist eine 
Mehrheit von ¾ aller Stimmberechtigten erforderlich. 

7. Die Unterbezirkskonferenzen, die über Satzungsänderungen beschließen sollen, sind nur 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten erschienen sind. 
Beschlüsse über Satzungsänderungen können nur mit ¾-Mehrheit der Anwesenden gefasst 
werden. Ist eine Unterbezirkskonferenz, die zu einer Satzungsänderung einberufen wurde, 
beschlussunfähig, so ist sie mit einer Frist von 14 Tagen erneut einzuberufen. Sie entscheidet 
dann mit ¾-Mehrheit der Anwesenden. 

8. Jede Satzungsänderung bedarf der Zustimmung des Bezirksverbandes. 
9. Beschlüsse der Unterbezirkskonferenz sind schriftlich niederzulegen, sie sind von der/dem 

Vorsitzenden und der Protokollführerin / dem Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
§ 11 Vorstand  
 

1. Der Unterbezirksvorstand setzt sich aus dem/der Vorsitzenden, zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden und zehn Beisitzern zusammen. 40 % eines jeden Geschlechtes sollen im 
Vorstand vertreten sein. Scheidet ein Vorstandsmitglied zwischen zwei 
Unterbezirkskonferenzen aus, so bedarf es keiner Ergänzung des Vorstandes.  

2. Die Tätigkeit im Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich. Eine Vergütung kann im begründeten 
Ausnahmefall gezahlt werden. Über die Höhe entscheidet der Unterbezirksausschuss. Sofern 
die Satzung keinen Unterbezirksausschuss vorsieht, entscheidet der Bezirksausschuss auf 
Vorschlag des Unterbezirksvorstandes über die Höhe. Sie darf die im Statut festgelegte 
Grenze nicht überschreiten.  

3. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Erschienenen und ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten anwesend sind.  

4. Für die Führung der laufenden Geschäfte beruft der Vorstand einen Geschäftsführer/eine 
Geschäftsführerin. Hierbei sind die Rahmenrichtlinien des Bezirksvorstandes zu beachten. 
Die Berufung bedarf der Zustimmung des Bezirksvorstandes. Er/sie ist verpflichtet, an den 
Sitzungen des Unterbezirksvorstandes teilzunehmen. Der/die Geschäftsführer/in ist zur 
Wahrnehmung der wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und personelle Angelegenheiten 
bevollmächtigt. Der Vorstand regelt Einzelheiten der Geschäftsführung durch eine generelle 
Dienstanweisung und ggf. durch Weisungen im Einzelfall.  

5. Der Unterbezirksvorstand hat dem Bezirksvorstand über seine Tätigkeit mindestens einmal 
jährlich zu berichten.  

6. Der Unterbezirksvorstand vertritt den Unterbezirk nach innen und außen. Er kann die 
Mitglieder nur in Höhe des Vereinsvermögens verpflichten. Seine Vertretungsbefugnis 
erstreckt sich insbesondere auch die aktive gerichtliche Vertretung der Gesamtheit der 
Vereinsmitglieder in allen Rechtsstreitigkeiten, die der Unterbezirk in unmittelbarer oder 
mittelbarer Verfolgung seiner satzungsgemäßen Zwecke führt - dies schließt ausdrücklich 
bezogen auf den Arbeitgeberstatus des Unterbezirksverbandes die aktive Vertretung vor 
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 Arbeitsgerichten ein.  
7. Der Vorstand kann Fachausschüsse sowie einen Beirat bilden und einzelne Sachverständige 

mit Sonderaufgaben betrauen.  
8. Vor dem Eingehen von Verpflichtungen, die über den allgemeinen Rahmen der täglichen 

Vereinstätigkeit hinausgehen, hat der Vorstand die Zustimmung des Bezirksvorstandes 
einzuholen. Ebenso bedarf ein Antrag auf Eintragung des Unterbezirkes in das 
Vereinsregister der vorherigen Zustimmung.  

9. Der Unterbezirksvorstand ist zur Finanzplanung und Finanzkontrolle verpflichtet, dazu 
gehören insbesondere: 
a) Der Unterbezirksvorstand beschließt jährlich für den Unterbezirk einen Wirtschaftsplan 

und stellt diesen zeitnah dem Bezirksverband zu.  
 

b) Der Unterbezirk verpflichtet sich zur Inanspruchnahme der hauptamtlichen Innenrevision 
des Bezirksverbandes. Ihre Tätigkeit wird durch Revisionsrichtlinien geregelt, die der 
Bezirksvorstand mit Zustimmung der Revisoren des Bezirksverbandes erlässt. Die Finanz- 
und Revisionsordnung des AWO-Bundesverbandes wird anerkannt. 

c) Der Unterbezirksvorstand erstellt für jedes Kalenderjahr eine Bilanz nach den Bestimmungen 
des HGB. 

d) Der Unterbezirk ist verpflichtet, die Jahresbilanz von einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen zu lassen. Diese Verpflichtung bezieht alle 
Betriebe des Unterbezirkes ein. Der Prüfauftrag wird zentral vom Bezirksvorstand erteilt 

10. Der Vorstand benennt einen Vertreter, der an den Sitzungen des Jugendwerkes 
stimmberechtigt teilnimmt.  

11. An den Vorstandssitzungen des Unterbezirkes nimmt ein vom Jugendwerk gewähltes 
volljähriges Mitglied stimmberechtigt teil. 

12.  An den Vorstandssitzungen kann der / die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Bezirk 
Westliches Westfalen e.V. beratend teilnehmen.  

13. An den Vorstandssitzungen kann der / die Vorsitzende des SPD Unterbezirk Dortmund 
beratend teilnehmen. 

 
§ 12 Unterbezirksausschuss  
 

1. Der Unterbezirksausschuss setzt sich aus dem Unterbezirksvorstand und den Vorsitzenden 
der Ortsvereine oder deren Stellvertreter sowie den Beauftragten der korporativen Mitglieder 
zusammen.  

2. Er wird von dem Unterbezirksvorstand nach Bedarf mindestens zweimal jährlich einberufen. 
Er ist auf Verlangen von einem Drittel der Ortsvereine einzuberufen.  

3. Der Unterbezirksausschuss unterstützt die Arbeit des Vorstandes. Er nimmt den 
Jahresbericht, den Prüfungsbericht, die Berichte der Fachausschüsse und den Bericht des 
Jugendwerkes entgegen.  

4. Der Unterbezirksausschuss entscheidet über die Höhe der Vergütung der Tätigkeit des 
Vorstandes. Diese darf die im Statut festgelegte Grenze nicht überschreiten.  

5. Der Unterbezirksausschuss wird vom Unterbezirksvorstand über die allgemeine soziale und 
sozialpolitische Entwicklung sowie über die Arbeit im Bereich des Unterbezirks informiert. Er 
beschließt über die Aufnahme neuer oder den Ausbau bestehender Arbeitsgebiete und gibt 
Empfehlungen ab. Die Beschlüsse des Unterbezirksausschusses werden mit 
Stimmenmehrheit gefasst, sofern Beschlüsse der Unterbezirkskonferenz nichts anders 
vorgeben. Sie sind schriftlich niederzulegen und von der / dem Vorsitzenden oder einer 
Stellvertreterin / Stellvertreter zu unterzeichnen.  

 
§ 13 a Fachausschüsse  

1. Zur Unterstützung der Arbeit des Unterbezirksvorstandes können im Unterbezirk 
Fachausschüsse gebildet werden, die sich aus einem Mitglied des Unterbezirksvorstandes 
(Vorsitzende/r des Fachausschusses), fünf von Ortsvereinen vorgeschlagenen Mitgliedern 
sowie Beschäftigten des Unterbezirkes zusammensetzen. Alle Mitglieder eines 
Fachausschusses werden vom Unterbezirksvorstand berufen. 

2. Die Fachausschüsse haben beratende Funktion für den Unterbezirksvorstand.  
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 3. Mitglieder der Fachausschüsse müssen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sein.  
4. Die Arbeit der Fachausschüsse wird durch eine gesonderte Geschäftsordnung geregelt.  

 
§ 13 b Beirat des Unterbezirkes  
 

1. Zur Unterstützung der Arbeit des Unterbezirksvorstandes kann im Unterbezirk ein Beirat 
gebildet werden: Dieser setzt sich zusammen aus bis zu 8 Personen, deren Fachwissen und   
persönliche Kompetenz für die Arbeitsfelder des AWO Unterbezirk Dortmund von Bedeutung 
sind.  

2. Der Beirat hat beratende und unterstützende Funktion für den Unterbezirksvorstand in 
fachlicher und konzeptioneller Hinsicht. Dabei wird der Unterbezirksvorstand einzelne 
Arbeitsaufträge an den Beirat vergeben. 

3. Die externen Beiratsmitglieder müssen nicht Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sein. 
4. Die Mitglieder des Beirates werden durch den Vorstand berufen. 
5. Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n  
6. Die Arbeit des Beirates wird durch eine gesonderte Geschäftsordnung 

geregelt.  
 
§ 14 Aufsichtsrecht und Aufsichtspflicht  
 

1. Der Unterbezirk erkennt das Recht der Aufsicht und Prüfung durch die übergeordnete 
Verbandsgliederung Bezirksverband Westliches Westfalen der Arbeiterwohlfahrt an. Der 
Unterbezirk ist zur Aufsicht und zur Prüfung gegenüber seinen Mitgliedern verpflichtet.  

 
2. Im Rahmen seiner Finanzplanung ist der Unterbezirksvorstand verpflichtet, sämtliche 

Wirtschaftspläne dem Bezirksverband zuzuleiten. Nicht ausgeglichene Wirtschaftspläne 
bedürfen der Zustimmung des Bezirksvorstandes. In diesem Zusammenhang sind jährliche 
Investitionspläne aufzustellen. Investitionen von erheblicher Bedeutung (über 50.000 € im 
Einzelfall) bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bezirksvorstandes. Vor dem Hintergrund 
dieser Bestimmungen dürfen Investitionsmaßnahmen nicht auf gesplittet werden. Es ist 
sicherzustellen, dass ein jährlicher fortzuschreibender Liquiditätsplan aufgestellt wird.  

 
3. Der Unterbezirksvorstand ist zur laufenden Kontrolle und Einhaltung der Wirtschafts-, 

Investitions- und Liquiditätspläne verpflichtet. Über wesentliche Abweichungen ist der 
Bezirksvorstand zu unterrichten. Der Unterbezirk ist zu jährlichen Budgets (Wirtschafts-, 
Finanz- und Investitionsplänen) verpflichtet. Diese bedürfen der Bestätigung des 
Bezirksverbandes. Das Rechnungswesen hat den Grundsätzen kaufmännischer Buchführung 
zu entsprechen. Aus dem Rechnungswesen müssen die Positionen des Budgets abgeleitet 
werden. Im Übrigen sind die Bestimmungen der Finanz- und Revisionsordnung im Rahmen 
des Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt in der jeweils gültigen Fassung und die vom 
Bundesausschuss beschlossenen Ausführungsbestimmungen anzuwenden.  

 
§ 15 Verbandsstatut  
 

1. Das auf der Bundeskonferenz jeweils beschlossene Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt ist 
Bestandteil dieser Satzung.  

2. Im Falle von Widersprüchen zwischen dieser Satzung und dem Verbandsstatut, geht das 
Verbandsstatut den Regelungen dieser Satzung vor.  

 
§ 16 Auflösung 
 
Bei Ausschluss oder Austritt aus dem Bezirksverband ist der Unterbezirk aufgelöst. Er verliert das 
Recht, den Namen Arbeiterwohlfahrt zu führen. Ein etwa neu gewählter Name muss sich vom 
bisherigen Namen deutlich unterscheiden. Er darf nicht in einem bloßen Zusatz zu dem bisherigen 
Namen bestehen. Entsprechendes gilt für Kurzbezeichnungen sowie das bundeseinheitliche 
Verbandssignet. Bei Auflösung oder Aufhebung des Unterbezirkes oder bei Wegfall seines bisherigen 
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 Zwecks fällt das nach Erledigung aller Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen an den AWO 
Bezirksverband Westliches Westfalen e.V., der es unmittelbar und vorrangig in Dortmund für 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 
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 Anlage zur Satzung des AWO Unterbezirk Dortmund  
(unter Bezug auf § 4)  
 
Leitlinien für die Bildung und Aufgaben der Stadtbezirke des Unterbezirks Dortmund.  
Die Ortsvereine innerhalb der Grenzen der städtischen Bezirksverwaltungsstellen bilden die 
Stadtbezirke.  
 

1. Aufgaben 
 

Zu den Aufgaben der Stadtbezirke gehören, die Tätigkeit der Ortsvereine zu unterstützen und die 
Zusammenarbeit durch sinnvolle organisatorische Maßnahmen zu fördern.  
Diese Aufgaben sind insbesondere  

a. Schulung und Information  
b. Aktivierung der Ortsvereinsarbeit, ferner Werbung,    Öffentlichkeitsarbeit sowie 

andere geeignete Maßnahmen, die für die Darstellung der Ziele und Aufgaben der 
Arbeiterwohlfahrt in der Öffentlichkeit geeignet sind.  

c. Unterstützung und Ausführung der Aufgaben des UB Dortmund 
 

2. Aufbau  
 

Die Aufgaben der Stadtbezirke werden durch den Stadtbezirksausschuss wahrgenommen.  
 
Im Stadtbezirksausschuss sind die Ortsvereine vertreten, und zwar durch die/den 
Ortsvereinsvorsitzende/Ortsvereinvorsitzenden oder deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter 
sowie einem Mitglied je Ortsverein, das in einer Mitgliederversammlung des Ortsvereins für vier 
Jahre zu wählen ist. 
 
Für die funktionsfähige Abwicklung der obengenannten Aufgaben ist eine Sprecherin /ein Sprecher 
(bzw. Vorsitzende / Vorsitzender), ein oder zwei Stellvertreterinnen / Stellvertreter und eine 
Schriftführerin / ein Schriftführer für die Dauer von längstens vier Jahren zu wählen.  
 
Der Stadtbezirksausschuss kann weitere Arbeitskreise bilden und sachverständige Mitglieder mit 
Sonderaufgaben betrauen. Er muss mindestens dreimal jährlich zusammenkommen.  
 
Der Unterbezirksvorstand beruft zu besonderen Anlässen, mindestens jedoch zweimal jährlich die 
Stadtbezirksausschussvorsitzende/n (-sprecherin/-sprecher) oder deren Stellvertreterin / 
Stellvertreter zu einer Sitzung ein.  
 
An den Unterbezirksausschusssitzungen nehmen sie als beratende Mitglieder teil.  


